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Selbft in den fchweren Zeiten des NVI. Jahrhunderts wurde die Huminiefunft in

Mähren nicht gänzlich unterbrochen, wie der berühmte Codex des Anaimer Stadtrechtes,

vollendet um das Jahr 1525, beweift. Verfaßt ift da3 Werk von dem Notar Stefan

von Wifchan, gemalt wırde es von Wolfgang Sröhlid von Dimüß. Der

Stilrichtung nach zeigt das Figitliche viel Ähnlichkeit mit den Arbeiten Schongauers

und denen der Schule van Eyds aus dem Ende des XV. Jahrhunderts, während das

Ornament, von hoher Vollendung in Zeichnung und Colorit, entjchieden bereitS den

Charakter der Nenaifjance an fic) trägt.
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Snitiale E, I, S, K, O, aus mährifchen Banern-Gancionalen.

Aus den bisherigen Betrachtungen ergibt fich die Thatfache, daß jowohl in der

romanischen und gothiichen als auch in der Nenaiffance- Zeit die Miniaturmalerei

in Mähren verbreitet gewejen ift und eine hohe ftififtische wie technische Vollendung

erlangt hat.

Wir fönnen unfere Mittdeilungen iiber die edle Kleinmalerei nicht fchließen, ohne

jener volfsthümlichen Miniaturmalerfchufe zu gedenken, die im vorigen und im

Anfang diefes Iahrhunderts im Fidöftfichen Winkel Mährens, im jlovafijchen Hochland,

bfühte und die volfsthümliche Ornamentif, welche befonders an Stiefeveien, Oftereiern


